
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/10/28 5Ob603/80
(5Ob604/80), 5Ob711/81

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.1980

Norm

ABGB §861

ABGB §914 I

Rechtssatz

Im Rahmen eines Schuldverhältnisses können neben den klagbaren Leistungsp3ichten weitere, mitunter beide

Vertragsteile tre5ende und vom Vertragszweck her bestimmbare Verhaltensp3ichten begründet sein, die gar keiner

besonderen Vereinbarung bedürfen; ihr Inhalt richtet sich nach der Art des Schuldverhältnisses, der Intensität des

Vertrauensverhältnisses und den besonderen Umständen.
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